
1

Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz



2

Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz

Inhaltsverzeichnis
3 Was ist ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz?

4 Was beinhaltet die Dienstleistung eines Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz?



3

Was ist ein staatlich anerkannter Sachverständiger 

für Schall- und Wärmeschutz?
Ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz ist eine qualifizierte Fachperson, die von einer 

zuständigen Behörde offiziell anerkannt wurde, um Aufgaben im Bereich des Schall- und Wärmeschutzes selbstständig und 

verbindlich durchzuführen. Diese Experten verfügen über tiefgehendes Fachwissen sowie praktische Erfahrung in den Bereichen 

Bauakustik, Raumakustik und Energieeffizienz von Gebäuden. Ihre Anerkennung erfolgt auf Grundlage strenger Kriterien, die 

durch Gesetze, Verordnungen oder technische Standards festgelegt sind.

Aufgabenbereiche:

1. Schallschutz:

• Prüfung und Bewertung der Einhaltung von Schallschutzanforderungen (z. B. gemäß DIN 4109) in 

Wohn- und Gewerbebauten.

• Erstellung von Schallschutzkonzepten für Neubauten und Sanierungen.

• Durchführung von Schallmessungen (z. B. Luftschall, Trittschall, Nachhallzeit).

• Erstellung von Gutachten bei Streitfällen, z. B. über Lärmbelastung oder mangelhafte Schalldämmung.

2. Wärmeschutz:

• Nachweisführung für die Einhaltung der Anforderungen an den Wärmeschutz nach der Energieeinsparverordnung (EnEV, 

heute GEG - Gebäudeenergiegesetz).

• Berechnung des Wärmeschutzes für Gebäudehüllen, Dämmmaterialien und Heizsysteme.

• Beurteilung der energetischen Qualität von Neubauten und Sanierungen.

• Beratung und Planung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

3. Baubegleitende Überwachung:

• Kontrolle der Ausführung von Schall- und Wärmeschutzmaßnahmen während der Bauphase.

• Sicherstellung der Qualität und Vermeidung von Baumängeln.

4. Gutachten und Nachweise:

• Erstellung von verbindlichen Gutachten und Bescheinigungen für Bauanträge oder Genehmigungen.

• Unterstützung von Bauherren, Architekten und Behörden bei rechtlichen und technischen Fragen.

Merkmale eines staatlich anerkannten Sachverständigen:
• Anerkennung durch Behörden: Die Anerkennung erfolgt durch staatliche Institutionen, wie Bauämter oder Ministerien, 

und basiert auf der Erfüllung strenger Qualifikationsanforderungen.

• Verbindlichkeit: Die Nachweise und Gutachten eines staatlich anerkannten Sachverständigen haben eine besondere 

rechtliche Bedeutung und werden von Behörden anerkannt.

• Hohe Fachkompetenz: Neben einem fundierten technischen Studium (z. B. Bauingenieurwesen, Architektur) sind umfang-

reiche Praxiserfahrungen und regelmäßige Fortbildungen notwendig.

• Unabhängigkeit: Diese Sachverständigen arbeiten neutral und unabhängig, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 

sicherzustellen.

Vorteile:
• Rechts- und Planungssicherheit für Bauprojekte.

• Hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Prüfungen und Nachweise.

• Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Schall- und Wärmeschutz.

Durch ihre staatliche Anerkennung haben diese Sachverständigen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung energieeffizienter und 

akustisch optimierter Bauvorhaben.
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Was beinhaltet die Dienstleistung eines 

Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz?
Die Dienstleistung eines Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz umfasst eine breite Palette von Tätigkeiten, die darauf 

abzielen, den baulichen Schallschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden sicherzustellen, zu planen und zu überprüfen. Die 

Arbeit dieser Experten spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und der Optimierung von 

Bauprojekten.

Leistungen im Überblick:

1. Beratung:

• Schallschutz: 

◦ Unterstützung bei der Planung von Gebäuden mit optimaler Schalldämmung (z. B. zwischen Wohneinheiten oder gegen 

äußere Lärmbelastung).

◦ Beratung zu schalltechnischen Maßnahmen bei Neubauten, Umbauten oder Sanierungen.

• Wärmeschutz:

◦ Planung und Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).

◦ Empfehlungen zu Dämmstoffen, Bauteilkonstruktionen und energieeffizienten Heizungs- und Lüftungssystemen.

2. Nachweise und Berechnungen:

• Schallschutz: 

◦ Erstellung von Schallschutznachweisen gemäß relevanter Normen (z. B. DIN 4109).

◦ Berechnung und Bewertung der Luft- und Trittschalldämmung von Bauteilen.

• Wärmeschutz: 

◦ Wärmeschutzberechnungen (z. B. U-Wert-Berechnungen, Heizwärmebedarf).

◦ Erstellung von Energieausweisen für Gebäude.

◦ Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Effizienzklassen von Gebäuden.

3. Gutachten und Prüfungen:

• Schallschutz: 

◦ Durchführung von schalltechnischen Messungen (z. B. Luftschall, Trittschall, Nachhallzeit).

◦ Erstellung von Gutachten zu Schallschutzmängeln und Lärmbelastungen.

◦ Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung von Lösungsansätzen.

• Wärmeschutz: 

◦ Analyse von Wärmeverlusten und bauphysikalischen Schwachstellen (z. B. durch Thermografie oder Blower-Door-Tests).

◦ Gutachten bei Feuchteschäden, Schimmelbildung oder unzureichender Dämmung.

4. Baubegleitende Überwachung:

• Prüfung der Umsetzung von Schall- und Wärmeschutzmaßnahmen während der Bauphase.

• Kontrolle von Bauteilen und Materialien auf Einhaltung der geplanten Werte und Normen.

• Dokumentation von Bauabweichungen und Vorschläge zur Nachbesserung.

5. Rechtliche Unterstützung:

• Erstellung von Sachverständigengutachten für Gerichte oder Versicherungen bei Streitfällen, z. B. zu Lärmbelästigung 

oder energetischen Mängeln.

• Unterstützung bei der Klärung rechtlicher Fragestellungen im Bereich des Bauordnungsrechts oder des Nachbarrechts.

6 Optimierung und Sanierungskonzepte:

• Entwicklung von Sanierungskonzepten zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes in Bestandsgebäuden.
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• Beratung zu Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Bau- und Sanierungsmaßnahmen (z. B. KfW-Förderprogramme).

Zielgruppen:
• Bauherren und Immobilienbesitzer

• Architekten und Ingenieure

• Bauunternehmen und Projektentwickler

• Behörden, Gerichte und Versicherungen

Ziele der Dienstleistung:
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. DIN 4109, GEG).

• Optimierung der Wohn- und Arbeitsqualität durch effektiven Schallschutz und Wärmeschutz.

• Minimierung von Energieverbrauch und Betriebskosten durch energieeffiziente Bauweise.

• Vermeidung von Baumängeln und Streitfällen durch fundierte Planung und Kontrolle.

Die Dienstleistungen eines Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sind essenziell, um den heutigen Anforderungen an 

nachhaltiges und komfortables Bauen gerecht zu werden.
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ENERGIEFELD GmbH

Mergenthaler Str. 30

48268 Greven

Tel.: 02571.95 79 654

E-Mail: kontakt@energiefeld.de




